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Am 21. März 2022 hat das Moskauer Bezirksgericht Tverskoy sein Urteil in einem
Zivilverfahren des ersten stellvertretenden Generalstaatsanwalts der Russischen
Föderation gegen die Meta Platforms Inc., den Mutterkonzern von Facebook und
Instagram, verkündet. Der Generalstaatsanwalt, der im öffentlichen Interesse als
Kläger in dem Verfahren auftritt, forderte das Gericht auf, die Aktivitäten der
"transnationalen amerikanischen Holding" wegen "extremistischer Aktivitäten"
auf dem Territorium der Russischen Föderation zu verbieten. Die Politik des
Internetnetzwerks sei "gegen die Interessen der Russischen Föderation und ihrer
Bürger gerichtet, sie stellt eine Bedrohung der öffentlichen Sicherheit, des Lebens
und der Gesundheit der Bürger der Russischen Föderation dar und ist eine Gefahr
für die Sicherheit des Staates".

Mit Unterstützung﻿ der FSB-Vertreter (des Inlandgeheimdienstes der Russischen
Föderation) und der Medienaufsichtsbehörde Roskomnadzor prüfte das Gericht
die Argumente beider Seiten.

Das Gericht führte eine lange Liste von Gründen für ein Verbot der Plattform auf:
die "diskriminierenden Maßnahmen" von Facebook gegenüber den staatlichen
Medien in Russland, die zahlreichen Entscheidungen russischer Gerichte, in denen
Facebook- und Instagram-Inhalte als "extremistisch" eingestuft wu﻿rden, und die
Aufforderungen von Roskomnadzor zur Löschung von Posts, die als illegal
bewertet wurden, ferner die Geldstrafen, die wegen Verstoßes gegen das
russische IT-Recht gegen Facebook verhängt worden waren (siehe IRIS Extra
2021), die Aufrufe zur Gewalt gegen Russen, die trotz der Änderungen in der
Community-Policy von Facebook nicht gelöscht wurden, und nicht zuletzt die
Verbreitung von "Falschinformationen" über die "Spezialoperation", die Russland
am 24. Februar 2022 gegen die Ukraine gestartet hat.

Die Argumente von Facebook wurden vom Gericht als rein "deklaratorisch"
zurückgewiesen. Die Beklagte hatte unter anderem argumentiert, dass es sich bei
dem Fall um eine Verwaltungssache handle und nicht um eine zivilrechtliche
Sache, und den Vorwurf der Diskriminierung russischer Medien entschieden
zurückgewiesen. Facebook habe lediglich darauf hingewiesen, dass es sich bei
den russischen Medien um staatlich kontrollierte Medien handle. Außerdem habe
Facebook sein Vorgehen in Bezug auf Aufrufe zu Gewalt geändert. Lediglich
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Aufrufe zu Gewalt gegen das russische Militär seien von dieser Änderung nicht
betroffen.

Das Gericht erklärte, die Beklagte wolle mit ihren Argumenten lediglich "die
Verantwortung für extremistische Aktivitäten gegen die Bürger der Russischen
Föderation auf dem russischen Hoheitsgebiet und außerhalb" von sich weisen. Die
Geldstrafen, die gegen Facebook verhängt wurden, und die Einschränkung des
Zugangs zur Meta-Plattform, so das Gericht, hätten sich als unzureichend
erwiesen, und sie stünden auch in keinem Verhältnis zu den groben Verletzungen
der Rechte der Bürger und der Interessen des Staates. Das russische Zivilrecht
ermögliche es dem Gericht, diese Aktivitäten zu verbieten, um den Verstößen ein
Ende zu setzen. Das heißt, um die Verbreitung und schändliche Duldung von
extremistischen Inhalten zu beenden, die "unter dem Deckmantel der
kommerziellen Aktivität" verbreitet würden.

Andere Dienste des Meta-Konzerns waren nicht von dem Verbot betroffen, da sie
von Personen genutzt würden, die nicht an "illegalen Aktivitäten" beteiligt waren,

Das Gericht folgte den Ausführungen der Staatsanwaltschaft in allen Punkten und
verbot die Aktivitäten des Meta-Konzerns und die Verbreitung von Facebook und
Instagram auf russischem Hoheitsgebiet. Der Messenger-Dienst WhatsApp war
nicht von dem Verbot betroffen, da er "keine Funktionen für eine öffentliche
Verbreitung von Informationen" hat.

Gegen die Entscheidung kann innerhalb von einem Monat vor dem Moskauer
Stadtgericht Berufung eingelegt werden. Das Urteil tritt mit sofortiger Wirkung in
Kraft.

Im Anschluss an das Gerichtsurteil warnte Roskomnadzor die russischen Medien
davor, Logos der sozialen Netzwerke zu nutzen, ohne auf deren "extremistische
Aktivitäten" hinzuweisen.

 

 

 

Решение по делу №02-2473/2022 

https://nplaw.ru/upload/iblock/b5a/b5a06b9430d04a8bacbd3d3b30b6da4d.pdf

Tverskoy Bezirksgericht in Moskau, Entscheidung über die Rechtssache N02-
2473/2022
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